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Barrierefreies Badezimmer –
Zuschüsse & Förderungen
in Sachsen 
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Ein barrierefreier Badumbau ist ein 
wichtiger Schritt, um die Lebensqualität für 
Menschen mit eingeschränkter Mobilität 
zu verbessern. Durch geschickte Planung 
und den Einsatz geeigneter Hilfsmittel kann 
ein Badezimmer so gestaltet werden, dass 
es für jeden zugänglich und nutzbar ist.

Es muss keineswegs langweilig sein – im 
Gegenteil, es kann ein Ort der Inspiration 
und Einzigartigkeit sein. Stellen Sie sich ein 
Badezimmer vor, das nicht nur durch seine 
praktische Funktionalität besticht, sondern 
auch durch seine kreative Gestaltung und 
individuellen Akzente. 

Zu den wichtigsten Maßnahmen eines 
barrierefreien Badumbaus gehört die 
Installation von bodengleichen Duschen, 
die den Zugang für Rollstuhlfahrer 
erleichtern, sowie das Anbringen von 
Haltegriffen und rutschfesten 
Bodenbelägen, um Stürze zu vermeiden. 
Auch die Anpassung der 
Waschbecken- und WC-Höhe trägt zur 
verbesserten Nutzung bei.

Weitere Informationen 
zum Zuschuss 
in Ihrem Bundesland
finden Sie hier:

www.sab.sachsen.de

Wie wird gefördert?
· Zuschuss i. H. v. 80 % der förderfähigen Kosten          	
  (max. 8.000 € - bei Rollstuhlfahrer max. 20.000 €).
· Zuschuss i. H. v. 100 % der förderfähigen Kosten 
  bei Bezug der Grundsicherung, Sozialhilfe oder    		
  Wohngeld. 

Was wird gefördert?
· Umbau des Bades zur Anpassung der Mobilität. 
· Beseitigung der Schwellen. 
· Maßnahmen zur Barrierefreiheit. 
· Einbau rutschhemmender Bodenbeläge. 
· Einbau von Einstiegshilfen. 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden?
· Nachweis dauerhafter Mobilitätseinschränkung.
· Falls es sich um eine Mietwohnung handelt, wird die 	
  Zustimmung des Vermieters benötigt.  
· Wohnraum darf eine bestimmte Wohnfläche nicht 		
  überschreiten.


